




 

 
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 
 

  

 
 

  

  

  

 

 

 



















Das Kapitel 4.2 Energie wird im Rahmen eines eigenständigen Teilregionalplans Energie 
behandelt. Diese Teilfortschreibung soll im Anschluss an die Fortschreibung der anderen 
Plankapitel des Regionalplans zeitnah erfolgen (Beschluss der Verbandsversammlung am 
20.04.2018).
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